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„Flexicurity beruht auf drei Säulen 

vollständige Freiheit bezüglich Anstellung, Entlassung und Lohnfestsetzung

finanzielles Sicherheitsnetz im Arbeitslosigkeitsfall 

aktive Arbeitsmarktpolitik zur Unterstützung der Stellensuchenden“

Jørn Neergaard Larsen, Direktor des dänischen Arbeitgeberverbandes, im Jahr 2006  

Flexicurity wird heutzutage als eine Möglichkeit gesehen, die 2003 am Lissabon-
ner EU-Gipfel beschlossenen Beschäftigungsziele zu erreichen: mehr und besse-
re Jobs zu schaffen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und die aktive Ein-
beziehung aller in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. 
Es wird heute anerkannt, dass die privaten Personaldienstleistungsunternehmen 
bei der Umsetzung der Lissabon-Strategie und ihrer Beschäftigungsziele eine 
Schlüsselrolle spielen. 

Im Kapitel über Flexicurity unterstreicht der Bericht1 der Lissaboner Employment 
Taskforce unter dem Vorsitz von Wim Kok: “Temporärarbeit kann ein wirksames 
Sprungbrett für neu auf den Arbeitsmarkt tretende Personen sein und zur Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze beitragen – beispielsweise dadurch, dass es leichter 
wird, Neueinstellungen vorzunehmen, anstatt auf Überstunden auszuweichen. 
Wenn sie als Manager von Humankapital – und nicht so sehr als reine Lieferan-
ten von Arbeitskraft – tätig sind, können die Personaldienstleister auch die Rolle 
eines neuartigen Vermittlers bei der Rekrutierung und Betreuung sowohl qualifi-
zierter als auch unqualifizierter Arbeitskräfte spielen, indem sie den Arbeitgebern 
eine interessante Alternative zu den herkömmlichen Rekrutierungskanälen bie-
ten.”

Durch das breite Dienstleistungsangebot – Temporärarbeit, Feststellenvermitt-
lung, Outplacement, Interim Management, Suche und Vermittlung von Führungs-
kräften sowie Schulung und Weiterbildung – stellen private Personaldienstleister 
ein hocheffizientes Bindeglied zum Arbeitsmarkt dar, das aus arbeitssuchenden 
„Outsidern“ beschäftigte „Insider“ macht. 
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Das Wichtigste in Kürze 

Die Personaldienstleister tragen wesentlich zu Flexicurity – ver-

standen als Gleichgewicht zwischen Flexibilität am Arbeitsmarkt 

und Beschäftigungssicherheit – bei. 

Als gut regulierte Anbieter von fle-

xibler Arbeit tragen die Temporär-

arbeitsunternehmen zur Beschäf-

tigungssicherheit bei. 

 Temporärarbeitsunternehmen stellen eine 
gut regulierte Antwort auf den Bedarf an fle-
xibler Arbeit dar. 

 Temporärarbeit erfüllt eine wichtige Brücken-
funktion im Arbeitsmarkt. 

 Temporärarbeitsunternehmen schaffen Stel-
len, die es sonst nicht gäbe. 

 Temporärarbeitsunternehmen helfen “Outsi-
dern“, wieder Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
finden. 

 Temporär Arbeitende erhalten Sozialleistun-
gen, zu denen andere flexible Arbeitnehmen-
de keinen Zugang haben. 

 Temporärarbeitsunternehmen bieten flexible 
Arbeitsbedingungen an, nach denen immer 
mehr Arbeitnehmende suchen. 

 Temporärarbeitsunternehmen tragen zu ver-
mehrter Arbeitsmarktmobilität bei und schüt-
zen gleichzeitig die Arbeitsbedingungen der 
Arbeitnehmenden. 

Temporärarbeitsunternehmen bie-

ten eine gesetzlich geregelte Ant-

wort auf die Flexibilitätsbedürfnis-

se von Unternehmen. 

 Temporärarbeitsunternehmen sind wichtige 
Vermittler, die die Effizienz und Flexibilität 
des Arbeitsmarktes erhöhen. 

 Temporärarbeitsunternehmen bieten effizien-
te, externe Lösungen für Unternehmen, die 
Bedarf an flexibler Arbeit haben. 

 Temporärarbeitsunternehmen machen die 
Unternehmen wettbewerbsfähiger, indem sie 
rasche Anpassungen des Personalbestandes 
in den Einsatzbetrieben ermöglichen. 

“Temporärarbeitsfirmen sollten ihren Platz auf einem modernen Arbeitsmarkt 

als neuartige Vermittler haben, die die Flexibilität und Mobilität von Unterneh-

men und Arbeitnehmenden unterstützen und den Arbeitnehmenden zugleich 

Sicherheit bieten.” 

Kok Report “Jobs, Jobs, Jobs – Mehr Beschäftigung in Europa schaffen” vom November 2003 
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Als gut regulierte Anbieter von flexibler Arbeit tragen die Tempo-

rärarbeitsunternehmen zur Beschäftigungssicherheit bei. 

Temporärarbeitsunternehmen stellen eine gut regulierte Antwort auf den 

Bedarf an flexibler Arbeit dar. 

Auf nationaler Ebene: Die Aktivitäten der priva-
ten Personaldienstleister, insbesondere von 
Temporärarbeitsfirmen, sind innerhalb Europas 
umfassend geregelt. 

Per Gesetz: Die nationale Gesetzgebung für 
Temporärarbeitsfirmen basiert in erster Linie 
auf dem allgemein anerkannten Prinzip des 
Ausgleichs zwischen Arbeitnehmerschutz 
und Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. 
Durch Gesamtarbeitsverträge: Die nationa-
le Gesetzgebung wird häufig ergänzt durch 
branchenspezifische Gesamtarbeitsverträge 
zum Schutz der Arbeitsbedingungen. 
Durch Selbstregulierung: Über nationale 
und europäische Verhaltenkodizes haben die 
Temporärarbeitsunternehmen hohe Quali-
tätsstandards zum Schutz der Arbeitnehmer-
rechte implementiert. 

Temporär Arbeitende in der Schweiz unterstehen 
denselben gesetzlichen Bestimmungen wie ihre 
festangestellten Kolleginnen und Kollegen. Einzi-
ge Ausnahmen bilden 
 die verkürzten Kündigungsfristen während 

der ersten sechs Monate einer Anstellung 
 das Erfordernis eines schriftlichen Arbeitsver-

trages
 die Kautionspflicht des Temporärarbeitsun-

ternehmens für Lohnforderungen der tempo-
rär Arbeitenden. 

Im Bereich der allgemeinverbindlich erklärten 
Gesamtarbeitsverträge kennt die Schweiz sogar 
die arbeitnehmerfreundlichste Gesetzgebung in 
Europa. Gemäss Arbeitsvermittlungsgesetz gilt in 
diesen Branchen sowohl der Anspruch des „Equal 
Pay“ als auch des „Equal Treatment“ in Bezug auf 
festangestellte Mitarbeitende. 

Überdies halten sich alle beim Branchenverband 
swissstaffing angeschlossenen Temporärbetrie-
be an die verbandseigenen Qualitätsstandards. 

Auf europäischer Ebene: Diverse Erlasse de-
cken die Temporärarbeitsbranche ab.
 Richtlinie 91/383 über Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz am Arbeitsplatz 
 Richtlinie 95/46 über den Schutz persönlicher 

Daten
 Richtlinie 91/553 über Informationen über die 

Beschäftigungsbedingungen 
 Richtlinie 96/71 über die Entsendung von 

Arbeitnehmern  

Auf globaler Ebene: 1997 wurde von der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation eine Konvention 
über private Personaldienstleister (Nr. 181) ver-
abschiedet. Dieses Abkommen, das die Zurverfü-
gungstellung von Arbeit oder Dienstleistungen 
durch Temporärarbeitsunternehmen umfassend 
regelt, basiert auf dem Flexicurity-Prinzip. 20 Län-
der, davon 9 EU-Mitgliedsstaaten, haben die 
Konvention bereits ratifiziert. 

All diese Bestimmungen bilden einen guten ge-
setzlichen Rahmen sowohl für Arbeitnehmende 
als auch für Unternehmen, die auf die Dienste 
von Temporärarbeitsunternehmen zurückgreifen. 

Im Bereich der allgemeinverbindlich erklärten 
Gesamtarbeitsverträge kennt die Schweiz sogar 
die arbeitnehmerfreundlichste Gesetzgebung in 
Europa. Gemäss Arbeitsvermittlungsgesetz gilt in 
diesen Branchen sowohl der Anspruch des „Equal 
Pay“ als auch des „Equal Treatment“ in Bezug auf 
Festangestellte Mitarbeitende. 
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Temporärarbeit erfüllt eine wichtige Brückenfunktion im Arbeitsmarkt. 

 Temporärarbeitsunternehmen fungieren als 
bedeutendes Sprungbrett zur Festanstellung. 
EU-weit waren im Durchschnitt über 40% der 
temporär Arbeitenden vorher erwerbslos. In-
nerhalb eines Jahres befinden sich 43% der 
zuvor temporär Arbeitenden in einem festen 
Beschäftigungsverhältnis.

Auch in der Schweiz wirkt die Temporärar-
beitsbranche als wichtige Brücke zum Ar-
beitsmarkt. Viele Nicht-Erwerbstätige finden 
in der Temporärarbeitsbranche eine Arbeits-
stelle – über 50% der temporär Arbeitenden 
waren zuvor erwerbslos. Innert Jahresfrist 
finden rund 40% der temporär Arbeitenden 
eine feste Anstellung, während an die 10% 
einer anderen beruflichen Beschäftigung 
nachgehen (unbefristete Anstellung, selb-
ständigerwerbend). 15% sind nach einem 
Jahr weiterhin temporär beschäftigt.

 Berufliche Neu- und Wiedereinsteiger gewin-
nen durch temporäre Arbeitseinsätze an Er-
fahrung und können ihre Fähigkeiten den Ar-
beitgebern unter Beweis stellen. Arbeitgeber 
nutzen die Temporärarbeit häufig, um poten-
tielle Festangestellte zu testen und später 
dauerhaft einzustellen. 

Schweizer temporär Arbeitende mit eben ab-
geschlossener Lehre haben eine überdurch-
schnittliche Chance, eine Festanstellung zu 
finden. So wirkt die Temporärarbeit in der 
Schweiz insbesondere für Lehrabgänge-
rinnen und Lehrabgänger, als Brücke in die 
Festanstellung. 

Für über 40% der Einsatzbetriebe in der 
Schweiz ist das Testen der Mitarbeitenden 
vor einer Festanstellung eines der Motive für 
die Einstellung von temporär Arbeitenden. 

 Dadurch, dass Temporärarbeitsunternehmen 
häufig auch als Feststellenvermittler tätig 
sind, bieten sie „normal“ qualifizierten Arbeit-
suchenden Dienstleistungen an, die die Exe-
cutive Search-Firmen normalerweise nur 
Führungskräften vorbehalten. 

Beschäftigungsstatus vor Aufnahme des Temporärjobs 
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Viele temporär Arbeitende waren in keinem Beschäftigungsverhältnis 
(„Outsider“), bevor sie über ein Temporärarbeitsunternehmen einen 
Arbeitsplatz fanden. 

“Seriöse Temporärarbeitsfirmen spielen eine wichtige Rolle auf den immer 

komplexer werdenden Arbeitsmärkten.” 

Europäischer Gewerkschaftsbund 
in seiner Broschüre über die Dienstleistungsrichtlinie aus dem Jahr 2005 

Auch in der Schweiz wirkt die Temporärar-
beitsbranche als wichtige Brücke zum Ar-
beitsmarkt. Viele Nicht-Erwerbstätige finden 
in der Temporärarbeitsbranche eine Arbeits-
stelle – über 50% der temporär Arbeitenden 
waren zuvor erwerbslos. Innert Jahresfrist 
finden rund 40% der temporär Arbeitenden 
eine feste Anstellung, während an die 10% 
einer anderen beruflichen Beschäftigung 
nachgehen (befristete Anstellung, selbstän-
digerwerbend). 15% sind nach einem Jahr 
weiterhin temporär beschäftigt.

Schweizer temporär Arbeitende mit eben ab-
geschlossener Lehre haben eine überdurch-
schnittliche Chance, eine Festanstellung zu 
finden. So wirkt die Temporärarbeit in der 
Schweiz insbesondere für Lehrabgänge-
rinnen und Lehrabgänger als Brücke in die 
Festanstellung.



6

“Ich appelliere an die Temporärarbeitsbranche, eine soziale Führungsrolle auf 

dem Arbeitsmarkt zu übernehmen.” 

Aart Jan de Geus, Niederländischer Minister für Soziales und Arbeit, im Jahr 2006 

Temporärarbeitsunternehmen

schaffen Stellen, die es sonst 

nicht gäbe. 

 Die Personaldienstleistungsunternehmen be-
schäftigen jährlich über 7 Millionen Arbeit-
nehmende in der EU. Dies entspricht 1,9% 
der arbeitenden Bevölkerung in der EU2.
Überdies beschäftigen Temporärarbeitsun-
ternehmen rund 210’000 interne Mitarbeiter, 
die als Personalberater, Manager oder in der 
Administration tätig sind. 

In der Schweiz sind jährlich 272'000 Tempo-
rärarbeitskräfte im Einsatz.3 In Vollzeitäqui-
valenten umgerechnet, sind dies 58'000 täg-
lich im Einsatz stehende temporär Arbeitende 
oder 1,9% der vollzeitäquivalenten Beschäf-
tigung in der Schweiz. 4

 Temporärarbeitsunternehmen tragen zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze bei: 17% der 
über Temporärarbeitsfirmen ausgeführten Ar-
beit hätte es nicht gegeben, wenn den 
Einsatzbetrieben diese Option nicht offen ge-
standen wäre. 38% der Unternehmen hätten 
die Arbeit durch Nutzung anderer Flexibilitäts-
lösungen (z.B. Überstunden) erledigt, wo-
durch jedoch keine neuen Arbeitsplätze ge-
schaffen worden wären.5 Insofern verbessern 
die Temporärarbeitsunternehmen die Be-
schäftigungssicherheit, indem sie mehr Stel-
lenangebote für die Arbeitsuchenden bereit-
stellen. 

 Temporäreinsätze verdrängen keine Dauer-
stellen. Für einen Substitutionseffekt gibt es 
keinen empirischen Nachweis.6 Der einzige 
Substitutionseffekt liegt zwischen der Arbeits-
losigkeit und der Beschäftigung (Sprungbrett-
funktion).

Temporärarbeitsunternehmen hel-

fen “Outsidern“, wieder Zugang 

zum Arbeitsmarkt zu finden. 

 40% der von Temporärarbeitsunternehmen 
angestellten Arbeitnehmenden gehören zu 
der von der OECD definierten „Outsidern des 
Arbeitsmarktes“ (gemeint sind hiermit Men-
schen, die am weitesten vom Arbeitsmarkt 
entfernt sind, wie z.B. Langzeitarbeitslose, 
Berufseinsteiger, Frauen, die wieder in den 
Beruf einsteigen wollen, ältere Arbeitnehmer, 
ethnische Minderheiten und Behinderte).7

Temporärarbeitsunternehmen tragen wirk-
sam zur Einbindung dieser Personengruppen 
in den Arbeitsmarkt bei und verbessern so 
den sozialen Zusammenhalt. 

Auch in der Schweiz erhalten Menschen mit 
schlechten Integrationschancen am regulä-
ren Arbeitsmarkt (Junge, Ausländer, schlecht 
Ausgebildete) dank der Temporärarbeits-
branche Arbeitsmöglichkeiten.

 Temporäreinsätze sind für diese Personen-
gruppen besonders geeignet, da sie speziel-
len persönlichen Anforderungen gerecht 
werden – wie z.B. dem Ausgleich zwischen 
Beruf und Privatleben, der schrittweisen 
Wiedereingliederung oder der Teilzeitbe-
schäftigung. 
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Temporär Arbeitende erhalten So-

zialleistungen, zu denen andere 

flexible Arbeitnehmende keinen 

Zugang haben. 

 In vielen EU-Mitgliedsstaaten und auch in der 
Schweiz ergeben sich die Sozialleistungen, 
auf die ein temporär Arbeitender Anrecht hat, 
aus der Gesetzgebung und aus den Ge-
samtarbeitsverträgen. Die soziale Absiche-
rung und die Beschäftigungssicherheit der 
temporär Arbeitenden basiert auf den folgen-
den zwei Prinzipien. Sie gewährleisten die 
Kontinuität von Arbeitgeberleistungen, um die 
mangelnde Kontinuität der Beschäftigung 
auszugleichen. 

Übertragbare Leistungen: In Ländern, in 
denen die Temporärarbeitsfirma Arbeitgeber 
ist, besteht bezüglich der gesetzlichen Sozi-
alleistungen Freizügigkeit. Das gilt auch für 
die Schweiz. Die temporär Arbeitenden sind 
trotz des flexiblen Charakters ihrer Arbeits-
leistung gegenüber den Festangestellten 
nicht benachteiligt. 

Transparente Leistungen: In den meisten 
Fällen werden die Sozialleistungen durch Or-
ganisationen verwaltet, die sowohl die Ge-
werkschaften als auch die Arbeitgeber reprä-
sentieren (z.B. ergänzende Altersversorgung 
in Frankreich, Belgien und den Niederlanden, 
Schulungsfonds in Frankreich und Spanien 
sowie Leistungen für Gesundheit und Sicher-
heit am Arbeitsplatz in Belgien, Deutschland 
und Frankreich). 

In der Schweiz ist die paritätische Verwaltung 
der Ansprüche auf Weiterbildung und frühzei-
tigen Altersrücktritt leider noch unzureichend 
organisiert. swissstaffing wird sich in Zukunft 
für eine transparentere Verwaltung der Leis-
tungen für die temporär Arbeitenden einset-
zen, so dass letztere ihre Ansprüche auch 
geltend machen können.

 Diese Regelung der Sozialleistungen wird 
durch das einschlägige nationale Arbeitsrecht 
ergänzt, das in vollem Umfang für die tempo-
rär Arbeitenden gilt (z.B. Sozialversiche-
rungssysteme, Mindestlöhne, bezahlter Ur-
laub, Mutterschaftsurlaub, Altersversorgung). 

Temporärarbeitsunternehmen bie-

ten flexible Arbeitsbedingungen 

an, nach denen immer mehr Ar-

beitnehmende suchen. 

 Immer mehr Menschen suchen während ge-
wisser Phasen ihrer beruflichen Karriere 
nach flexiblen Arbeitsbedingungen, um einen 
besseren Ausgleich zwischen dem Arbeits- 
und Privatleben zu erreichen oder um zusätz-
liches Einkommen zu erzielen. 

 Diese Suche nach flexiblen Beschäftigungs-
modellen erfolgt in der Regel in ganz be-
stimmten Lebensphasen: z.B. zur Studiums-
finanzierung, als Ergänzung zur Kinder-
betreuung oder als Rentenaufbesserung 
nach der Pensionierung.  

 Diese naturgemäss befristeten Temporärein-
sätze sind häufig eine Übergangslösung oder 
ein Ausgangspunkt für den Einstieg bzw. die 
Rückkehr in die dauerhafte Beschäftigung.

“Flexicurity bedeutet nicht Arbeits-

platzsicherheit, sondern vielmehr 

die Absicherung des Einzelnen in 

den verschiedenen Beschäfti-

gungsphasen.”

Vladimir Spidla, 
EU-Kommissar für Arbeit und Soziales, 
an der 95. Sitzung der ILO-Konferenz 
im Jahr 2006
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Temporärarbeitsunternehmen tragen zu vermehrter Arbeitsmarkt- 

mobilität bei und schützen gleichzeitig die Arbeitsbedingungen der Arbeit-

nehmenden.

Mobilität von der Arbeitslosigkeit in die 

Beschäftigung: Es liegt im finanziellen Inte-
resse der Temporärarbeitsunternehmen, 
Menschen, die arbeitslos geworden sind, 
möglichst rasch wieder in die Arbeitswelt ein-
zugliedern. Darüber hinaus haben Temporär-
arbeitsunternehmen in vielen EU-Mitglieds-
staaten Kooperationsabkommen mit den 
staatlichen Arbeitsämtern abgeschlossen, mit 
dem Ziel, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren 
und möglichst viele Menschen in den Ar-
beitsmarkt einzubinden - insbesondere dieje-
nigen, die am weitesten davon entfernt sind. 

Auch in der Schweiz besteht mit dem (einge-
schränkten) Zugriffsrecht für private Perso-
naldienstleister auf die Datenbank AVAMST, 
die nähere Angaben zu allen Stellensuchen-
den in der Schweiz enthält, eine gewisse Ko-
operation zwischen der privaten und der öf-
fentlichen Arbeitsvermittlung. Eine weiterfüh-
rende Zusammenarbeit wäre zugunsten eines 
funktionsfähigeren Schweizer Arbeitsmarktes 
und zum Wohle der arbeitslosen Personen al-
lerdings erstrebenswert. Dafür setzt sich 
swissstaffing ein.

Mobilität von einer Arbeitsstelle zur näch-

sten: Personaldienstleistungsunternehmen 
können einsatzspezifische Schulungen anbie-
ten und dadurch die Arbeitsmarktfähigkeit der 
Arbeitnehmenden und deren Chancen, neue 
Aufgaben zu übernehmen, verbessern. Per-
sonaldienstleistungsfirmen bieten überdies 
Outplacement-Dienste an, indem sie entlas-
sene Arbeitnehmende im Auftrag des früheren 
Arbeitgebers umschulen und über neue Mög-
lichkeiten am Arbeitsmarkt informieren. 

Hinsichtlich des Weiterbildungsangebotes für 
temporär Arbeitende besteht in der Schweiz 
ein gewisser Nachholbedarf, für dessen 
Erbringung sich swissstaffing einsetzt. Die 
Aufgabe bedingt eine enge Kooperation mit 
den Sozialpartnern.

Geographische Mobilität: Dank eines Netz-
werkes von 30’000 Geschäftsstellen in ganz 
Europa können die Personaldienstleistungs-
unternehmen auf professionelle Weise eine 
sichere Arbeitsmigration gewährleisten. 
Gleichzeitig stellen sie sicher, dass die Rech-
te und Arbeitsbedingungen der grenzüber-
schreitend eingesetzten Arbeitnehmenden 
geschützt sind. Darüber hinaus gelten die Be-
stimmungen der Entsenderichtlinie auch für 
temporär Arbeitende. 

Ein professioneller und sicherer, grenzüber-
schreitender Arbeitsverleih – insbesondere 
mit Deutschland – wird im Falle der Schweizer 
Temporärarbeitsfirmen durch die intensive 
Zusammenarbeit mit der öffentlichen Zentral-
stelle für Arbeitsvermittlung der Bundesagen-
tur für Arbeit in Deutschland gewährleistet.

Übertritt zu regulärer Beschäftigung nach einem Jahr 
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Ein Jahr nach Aufnahme eines Temporärjobs befindet sich knapp die 
Hälfte aller Arbeitnehmenden in einem regulären Beschäftigungsverhält-
nis.
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Temporärarbeitsunternehmen bieten eine gesetzlich geregelte 

Antwort auf die Flexibilitätsbedürfnisse von Unternehmen. 

Temporärarbeitsunternehmen sind 

wichtige Vermittler, die die Effi-

zienz und Flexibilität des Arbeits-

marktes erhöhen. 

 Dank ihrer Rekrutierungskompetenz und 
ihres europaweiten Netzwerks von 30’000 
Geschäftsstellen, die bestens über die Per-
sonalbedürfnisse der Unternehmen vor Ort 
informiert sind, können die Personaldienst-
leistungsfirmen Angebot und Nachfrage des 
Arbeitsmarktes unmittelbar abgleichen und 
damit die Funktionsfähigkeit des Arbeits-
marktes steigern. 

 Indem die Temporärarbeitsunternehmen rei-
bungslose Übergänge von einem Arbeitsver-
hältnis zum nächsten schaffen, helfen sie ei-
nerseits den Unternehmen bei der Suche 
nach bedürfnisgerechten Fachkräften, und 
andererseits den Arbeitsuchenden beim Auf-
finden neuer Stellen. 

 Personaldienstleistungsunternehmen stellen 
Unternehmen nicht nur temporär Arbeitende 
zur Verfügung. Sie nutzen auch ihre Fach-
kenntnisse in den Bereichen Rekrutierung, 
Beurteilung, Schulung und Vermittlung, um 
Mitarbeitende für Feststellen zu finden – ins-
besondere für Bereiche, in denen Arbeitskräf-
temangel herrscht. 

 Dadurch, dass Temporärarbeitsunternehmen 
den Arbeitnehmenden Kontakt zum Arbeits-
markt verschaffen und Schulungen anbieten, 
helfen sie den Arbeitnehmenden, ihre Fähig-
keiten auszubauen und für den Arbeitsmarkt 
attraktiv zu bleiben. 

Temporärarbeitsunternehmen bie-

ten effiziente, externe Lösungen 

für Unternehmen, die Bedarf an 

flexibler Arbeit haben.

 Unternehmen sind zunehmend auf flexible 
Lösungen angewiesen, um in einer sich ste-
tig wandelnden und immer globaler und kun-
denorientierter werdenden Wirtschaft wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Temporärarbeitsun-
ternehmen helfen den Unternehmen, saiso-
nale Produktionsschwankungen zu bewälti-
gen, und stellen ihnen Fachkräfte zur Verfü-
gung, über die sie hausintern nicht verfügen. 

 Temporärarbeitsunternehmen repräsentieren 
eine Schlüsselantwort auf die Flexibilitätsbe-
dürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen 
und insbesondere von Zulieferern, die auf die 
hohen Ansprüche ihrer Auftraggeber reagie-
ren müssen (z.B. just in time-Lösungen, Ka-
pazitätsanpassungen). 

 Gäbe es die von Temporärarbeitsunterneh-
men angebotenen, externen Flexibilitätslö-
sungen nicht, könnten Arbeitgeber auf der 
Suche nach mehr Flexibilität versucht sein, 
andere, auch illegale Formen flexibler Er-
werbstätigkeit (z.B. Schwarzarbeit) oder 
schlechter geregelte Formen flexibler Arbeit 
(z.B. Scheinselbständigkeit) zu nutzen. 

“Temporärarbeit ist ein Sprungbrett zur Dauerbeschäftigung. Überdies gehören

10% der temporär Arbeitenden einer ethnischen Minderheit an, gegenüber 6,6% 

in der gesamten Erwerbsbevölkerung.” 

Peter Vanvelthove, Belgischer Arbeitsminister, im Jahr 2006 
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“Eines der Hauptziele besteht darin, das in der Verbindung von Flexibilität und 

Sicherheit liegende Potential durch Inanspruchnahme der Dienste der privaten

Personaldienstleister voll auszuschöpfen.” 

Franz Müntefering, Deutscher Minister für Arbeit und Soziales, im Jahr 2006 

Temporärarbeitsunternehmen machen die Unternehmen wettbewerbs-

fähiger.

 Durch die Auslagerung der Personalsuche, 
Personaleinstellung und -verwaltung an pro-
fessionelle und kompetente Personal-
dienstleister verbessern die Unternehmen ih-
re Wettbewerbsfähigkeit: Nur den Bedürfnis-
sen der Unternehmen entsprechende Mitar-
beitende werden eingesetzt. Wie ein CEPS-
Bericht8 belegt, erzeugt “Temporärarbeit im 
Vergleich zu alternativen Formen flexibler 
Arbeit, wie befristete Verträge oder Über-
stunden, einen komparativen Vorteil. Die 
Überlegenheit der Temporärarbeit rührt von 
der Rolle der Temporärarbeitsfirmen als idea-
len Vermittlern, die rasche Personalanpas-
sungen in den Einsatzbetrieben ermögli-
chen.”

 Die Arbeitgeber können sich auf ihr Kernge-
schäft konzentrieren und die administrativen 
und rechtlichen Aspekte bei der Einstellung 
von Arbeitnehmenden den Temporärarbeits-
unternehmen überlassen. Dies nützt beson-
ders den kleinen und mittleren Unternehmen. 

 Temporärarbeitsunternehmen helfen, die 
Lancierung neuer Produkte zu beschleuni-
gen, indem sie die erforderlichen, zusätzli-
chen Arbeitskräfte bereitstellen. Dadurch wird 
die Wettbewerbsfähigkeit der Einsatzbetriebe 
gestärkt.

“Die privaten Personaldienstleister spielen eine zentrale Rolle im Arbeitsmarkt. 

Temporärarbeit stellt eine Brücke zur Dauerbeschäftigung dar.” 

Gérard Larcher, Französischer Minister für Arbeit und Beschäftigung, im Jahr 2006 
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Die Hindernisse: Was hindert die Personaldienstleistungsfirmen 

daran, einen noch grösseren Beitrag zu Flexicurity zu leisten? 

Die negativen Beispiele 

Schweiz: Seit Inkrafttreten der Flankieren-
den Massnahmen II haben temporär Arbei-
tende sowie die Temporärarbeitsfirmen Bei-
träge für Weiterbildung abzuliefern (sofern 
dies der anzuwendende allgemeinverbindlich 
erklärte Gesamtarbeitsvertrag vorsieht). Der 
noch unzulängliche Vollzug dieser gesetzli-
chen Bestimmung verhindert aber, dass die 
temporär Arbeitenden von Leistungen profi-
tieren können. Die für die Flexicurity wichtige 
Weiterbildung von temporär Arbeitenden 
bleibt vorläufig auf der Strecke. 

Frankreich: Aufgrund der nur begrenzt mög-
lichen Erneuerung zeitlich befristeter Arbeits-
verträge muss eine temporär arbeitende Per-
son, die in den vorangegangenen drei Mona-
ten im Einsatz war, einen vollen Monat war-
ten, bevor ihr Vertrag für dieselbe Position in 
demselben Unternehmen erneuert werden 
kann. Dies bedeutet, dass sie sich für die 
Dauer dieser Wartefrist ausserhalb des Ar-
beitsmarktes befindet. 

Portugal: Ein irisches Temporärarbeitsunter-
nehmen wollte temporäre Piloten für eine 
Fluggesellschaft nach Portugal verleihen. 
Dies war jedoch nicht möglich, ohne vorher 
ein Büro zu eröffnen und ein Depot von rund 
150’000 € zu hinterlegen. Wegen dieser An-
forderungen und der voraussichtlichen Frist 
von sechs Monaten bis zur Lizenzerteilung 
liess sich der vorgesehene vier- bis sechs-
monatige Personaleinsatz nicht realisieren. 
Eine derartige Erschwernis bedeutet weniger 
Stellenangebote für Fachkräfte. 

Deutschland: Laut § 14 Abs. 2 Teilzeit- und 
Befristungsgesetz darf eine Personaldienst-
leistungsfirma einem Angestellten ohne sach-

lichen Grund keinen befristeten Arbeitsver-
trag anbieten, wenn mit demselben Arbeitge-
ber bereits zuvor ein befristetes oder unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Be-
vor ein Angestellter mit befristetem Arbeits-
vertrag eingestellt wird, muss also geprüft 
werden, ob der Angestellte nicht bereits vor-
her im Unternehmen beschäftigt war. Diese 
administrative Kontrolle erfordert nicht nur 
überproportional viel Zeit und Aufwand, son-
dern behindert auch die Schaffung von Ar-
beitsplätzen. 

Luxemburg: Da Temporärarbeitsunterneh-
men nur als Verleiher tätig sein dürfen, ist ein 
Unternehmen auf der Suche nach einem 
festanzustellenden Mitarbeiter nicht in der 
Lage, für die Besetzung dieser Stelle die 
Dienste und Fachkenntnisse einer Tempo-
rärarbeitsfirma in Anspruch zu nehmen. Die-
ser Mangel an Flexibilität führt zu weniger 
Stellenangeboten für Arbeitssuchende und 
behindert deren Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Spanien: Da die öffentliche Verwaltung nicht 
auf die Dienste der Temporärarbeitsfirmen 
zurückgreifen darf, hat sie andere Formen 
flexibler Arbeitsverträge entwickelt, bei denen 
die Rechte der Arbeitnehmenden nicht so 
umfassend geschützt sind. 

Belgien: Regierung und Gewerkschaften 
zögern, einen neuen Grund für den Einsatz 
von temporären Arbeitsverträgen zu schaf-
fen, der die berufliche Eingliederung zum Ziel 
hat. Ein solcher Ansatz wird in Frankreich 
angewendet (CI-RMA) und hat jene Perso-
nengruppen, die am weitesten vom Arbeits-
markt entfernt waren, geholfen, wieder Arbeit 
zu finden. 
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Die positiven Beispiele 

Schweiz: Die Zusammenarbeit zwischen 
den Personalberaterinnen und -beratern der 
privaten und öffentlichen Arbeitsvermittlung 
hat aufgrund guter individueller Beziehungen 
ein hohes Niveau erreicht. Einzelne Kanto-
ne, so z.B. der Kanton Zürich, fördern zu-
sammen mit swissstaffing gezielt „bottom 
up“-Projekte, die sich bis jetzt als nachhalti-
ger erwiesen haben als Initiativen auf natio-
naler Ebene. 

Belgien: 2006 haben Federgon (der belgi-
sche Verband der Personaldienstleister) und 
die Gewerkschaften einen Schulungsfonds 
für temporär Arbeitende ins Leben gerufen. 
Ziel dieses Schulungsfonds ist es, temporär 
Arbeitenden zu helfen, ihre Qualifikationen zu 
verbessern und dadurch ihre Aussichten auf 
eine Arbeitsstelle zu steigern. Darüber hinaus 
hilft der Fonds einem Arbeitskräftemangel 
vorzubeugen, indem Arbeitnehmenden Quali-
fikationen vermittelt werden, die die belgi-
schen Unternehmen dringend suchen. 

Grossbritannien: REC (der Verband der 
Personaldienstleister in Grossbritannien) und 
Job Centre Plus, die nationale Arbeitsmarkt-
behörde, haben 2005 erstmals ein so ge-
nanntes branchenweites „Diversity Pledge“ 
unterzeichnet. Die Initiative umfasst sowohl 
die öffentlichen als auch die privaten Arbeit-
vermittler und erweitert das Kandidatenpool 
beider Akteure. Um erfolgreich zu sein, sind 
die Arbeitgeber zunehmend auf die Diversifi-
zierung ihres Personalbestandes angewie-
sen. Die Förderung von Vielfalt und die 
Übernahme erfolgreicher Praktiken („Best 
Practices“) steigern die Arbeitsmarktintegra-
tion und damit die Verfassung der britischen 
Gesellschaft.

Deutschland: Die Tarifverträge zwischen 
dem BZA (Bundesverband Zeitarbeit Perso-
nal-Dienstleistungen e.V.) und dem DGB 
(Deutscher Gewerkschaftsbund) erfüllen die 
gesetzliche Öffnungsklausel, die ein Abwei-
chen vom gesetzlich vorgeschriebenen 
Gleichbehandlungsgrundsatz erlaubt. Im Mit-
telpunkt dieses Abkommens steht das so ge-
nannte Arbeitszeitkonto, das einen flexiblen 
Einsatzplanungsprozess ermöglicht. Die An- 

zahl der Arbeitsstunden kann optimal an die 
Bedürfnisse sowohl des Kunden als auch des 
Mitarbeiters angepasst werden. Das flexible 
Arbeitszeitkonto trägt erheblich zur Beschäf-
tigungssicherheit und zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen bei und vermeidet gleichzeitig 
Entlassungen aufgrund saisonaler oder kurz-
fristiger Unterbeschäftigung bzw. rückgängi-
ger Auftragsvolumina. Durch die Entkopplung 
von Arbeitszeit und Gehaltszahlung wird den 
Temporärarbeitenden ein verstetigtes Ein-
kommen gewährt, während seine Arbeits-
stunden auf dem Arbeitsstundenkonto ab-
weichen können. Somit können Leerlaufzei-
ten im Laufe des Jahres durch Überstunden 
ausgeglichen werden. 

Frankreich: 1992 haben PRISME (der fran-
zösische Verband der Temporärarbeitsunter-
nehmen) und die Gewerkschaften einen So-
zialfonds für temporär Arbeitende - den so 
genannten Fastt - gegründet. Mit Hilfe dieses 
Fonds können den temporär Arbeitenden zu-
sätzliche Sozialleistungen geboten werden: 
z.B. Zuschüsse für Schul- und Studiengebüh-
ren der Kinder, Bürgschaften zum Immobi-
lienerwerb und für Verbraucherkredite, priva-
te Krankenzusatzversicherungen. 

Niederlande: ABU (der niederländische Ver-
band der Temporärarbeitsunternehmen) und 
die Gewerkschaften haben mehrjährige Ta-
rifverträge abgeschlossen, die temporär Ar-
beitenden zusätzliche Rentenleistungen ga-
rantieren. Diese Zusatzversicherungen er-
gänzen die staatlichen Leistungen und bieten 
temporär Arbeitenden eine weiterreichende 
Altersversicherung unabhängig vom Unter-
nehmen, an das sie gerade verliehen wer-
den.

Polen: ZAPT (der polnische Verband der 
Temporärarbeitsunternehmen) und die staat-
liche Arbeitsmarktbehörde haben ein Koope-
rationsabkommen ausgearbeitet, um Arbeits-
suchenden bei der Rückkehr in den Arbeits-
markt zu helfen. Gemeinsame Aktionen um-
fassen u.a. den Austausch von Datenbanken 
über Arbeitssuchende und die gemeinsame 
Veranstaltung von Jobmessen. 
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Empfehlungen von Eurociett und swissstaffing zur opti-

mierten Umsetzung des Flexicurity-Ansatzes 

 Die von den Personaldienstleistungsunter-
nehmen angebotenen Dienstleistungen stel-
len eine moderne Antwort auf die Frage dar, 
wie sich der Bedarf der Unternehmen an Be-
schäftigungsflexibilität mit dem Streben der 
Mitarbeitenden nach Beschäftigungssicher-
heit vereinbaren lässt. Eurociett und swiss-
staffing, respektive ihre Mitglieder, lehnen es 
strikt ab, zu Lasten von Arbeitnehmerrechten 
und Arbeitsbedingungen gegeneinander in 
Konkurrenz zu treten. Aus diesem Grund 
sollten die Dienstleistungen der Personal-

dienstleistungsfirmen als ein geeigneter 

Weg zur Umsetzung des Flexicurity-

Ansatzes angesehen und gefördert wer-

den.

 Insbesondere für die heutigen „Outsider“ 
(Langzeitarbeitslose; Frauen, die wieder in 
den Beruf einsteigen wollen; Berufsneuein-
steiger; ältere Arbeitnehmer) sollten die Zu-

gangskanäle zum Arbeitsmarkt gefördert 

werden, indem die Sprungbrettfunktion der 
Temporärarbeit effizienter genutzt wird. 

 Auf europäischer Ebene ist die Richtlinie 
über die Entsendung von Arbeitnehmenden 
ein wichtiges und wirksames Mittel zum 
Schutze der Arbeitnehmerrechte und der Ar-
beitsbedingungen von entsandten temporär 
Arbeitenden. Eurociett unterstützt dieses 
Gemeinschaftsinstrument ausdrücklich, da es 
dazu beiträgt, das Gleichgewicht zwischen 
Flexibilität und Beschäftigungssicherheit zu 
finden und gleichzeitig grenzüberschreiten-
den Arbeitsverleih zu ermöglichen. Eurociett 
fordert jedoch eine bessere Umsetzung der 
Entsenderichtlinie sowohl hinsichtlich der 
Überführung in nationales Recht als auch 
hinsichtlich der Information über die Rechte 
entsandter Arbeiternehmenden. 

 Einschränkungen bei der Nutzung von Tem-
porärarbeit sind weiterhin weit verbreitet und 
umfassen branchenbezogene Beschränkun-
gen oder Berufsverbote, erhebliche administ-
rative Auflagen und diskriminierende

Vorschriften beim Abschluss von Temporär-
arbeitsverträgen (z.B. maximale Vertrags-
dauer und beschränkte Vertragserneuerung) 
sowie beim grenzüberschreitenden Arbeits-
verleih. Eurociett und swissstaffing for-

dern, diese die Personaldienstleister be-

hindernden Auflagen zu überprüfen und 

unberechtigte Einschränkungen aufzuhe-

ben. Sie sind weder mit dem Grundgedanken 
der Flexicurity vereinbar noch mit der Not-
wendigkeit, den europäischen Arbeitsmarkt 
funktionsfähiger zu machen, um die Beschäf-
tigungsziele von Lissabon zu erreichen. 

Im Falle der Schweiz stellt insbesondere die 
notwendige Beachtung von über 50 allge-
meinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsver-
trägen die Temporärarbeitsfirmen vor grosse 
administrative Herausforderungen. Eine ein-
fachere Lösung zum Schutze der Arbeitneh-
merrechte ist dringend erforderlich. 

Die Temporärarbeitsbranche sollte ge-

genüber anderen Formen flexibler Be-

schäftigung nicht diskriminiert werden.

Wie bereits die 2003 veröffentlichte Bilanz 
der bisherigen Umsetzung der Lissabon-
Strategie9 feststellt, “würden vor allem KMUs 
von vermehrten Gelegenheiten, Temporärar-
beit einzusetzen, profitieren. Die Beseitigung 
der Hindernisse für die Temporärarbeit könn-
te das Angebot an und die Besetzung von of-
fenen Stellen deutlich erhöhen.”

Die Ratifizierung der ILO-Konvention 181 

über private Personaldienstleister sollte 

stärker vorangetrieben werden (bislang 
haben nur 9 der 25 EU-Mitgliedsstaaten die 
Konvention ratifiziert). Dieses internationale 
Abkommen, das die Geschäftstätigkeit der 
privaten Personaldienstleister umfassend re-
gelt, basiert auf einem Flexicurity-Ansatz: Ar-
tikel 2 nennt als “ein Zweck dieses Abkom-
mens, die Geschäftstätigkeit der privaten 
Personaldienstleister und den Schutz der ihre 
Dienste in Anspruch nehmenden Arbeitneh-
menden zu ermöglichen.”
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